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Katholiſcher Oberſtiftungsrath .

B. Evangeliſche Kirchenbau⸗Inſpektionen .

1. Birchenbau⸗Inſpektion Karlsruhe .

Rudolf Burckhardt , Baurath . G . G. GD.
1 Hochbauaſſiſtent , 1 Bauführer , 1 Gehilfe .

2. Birchenbau⸗Inſpektion Hheidelberg .

Hermann Behaghel , Baurath . Sza .

1 Hochbauaſſiſtent , 2 Bauführer , 1 Gehilfe .

II . Perwaltung des katholiſch - kirchlichen

Permögens .

1) Der Stiftungsrath . In jeder Pfarrei beſteht für die

Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens ( mit Ausnahme der

Pfründen , die der Pfründnießer ſelbſt verwaltet ) ein Stiftungsrath ,
der von dem Pfarrer als Vorſtand , dem der katholiſchen Konfeſſion

angehörigen Bürgermeiſter oder dienſtälteſten Gemeinderathsmitglied
und einigen auf die Dauer von 6 Jahren durch die Katholiken der

Parrei gewählten Mitgliedern gebildet wird .

2) Diſtriktsſtiftungsräthe — für die Verwaltung kirch —

licher Diſtrikts ſtiftungen . Ihre Mitglieder werden zur Hälfte von
der Großh . Regierung , zur Hälfte von dem Erzbiſchof aus den Katho —
liken des Diſtrikts gewählt ; alle Mitglieder müſſen der Staats - und

Kirchenbehörde genehm ſein ; der Vorſtand wird von der Kommiſſion 0

ſelbſt gewählt .

3) Katholiſcher Oberſtiftungsrath . Er beſteht aus Katho —
liken, die zur Hälfte von der Staatsregierung , zur Hälfte vom Erz —

biſchof ernannt werden und beiden Theilen genehm ſein müſſen . Der

Vorſteher des Kollegiums wird gemeinſchaftlich ernannt . Die Aufgabe
des Oberſtiftungsraths iſt , die allgemeinen kirchlichen Landes —

fonds zu verwalten , die Verwaltung des kirchlichen Orts - und

Diſtriktsvermögens , ſowie der Pfründen zu beaufſichtigen , und die

Rechtsvertretung des ſeiner Verwaltung oder Aufſicht unterliegenden

kirchlichen Vermögens zu beſorgen .

Der Oberſtiftungsrath ſelbſt unterſteht der Oberaufſicht der

Regierung und des Erzbiſchofs .

Hof⸗und Staatshandbuch 1902. Gedruckt 11. November 1901.
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